
  

BILDUNGSFÖRDERUNGEN 
 
Detaillierte Informationen unter www.wifi.at/vlbg 

 
 
Örd 

Der Vorarlberger Bildungszuschuss  
 

 Mit dem Bildungszuschuss soll möglichst vielen Arbeitnehmer/innen (die jedoch 
keine höhere Qualifikation als eine Matura aufweisen dürfen) der Zugang zu 
Bildungsmaßnahmen erleichtert werden 

 Die Gesamtkosten teilen sich das Land Vorarlberg, die Wirtschaftskammer, die 
Arbeiterkammer sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. 

 
 

Förderungsschwerpunkte 
 

 Bildungskonto: Voraussetzung: mind. einjährige Berufstätigkeit. 
Vollzeitausbildungen mit einer Dauer von mindestens einem Semester. Von 
einer Förderung ausgeschlossen sind Studien, die unter das 
Studienförderungsgesetz fallen. Die Förderungshöhe beträgt bis zu € 275,-
/Monat und kann max. zehnmal pro Jahr gewährt werden. 

 
 Bildungsprämie für Arbeitnehmer: Voraussetzung: mind. einjährige 
Berufstätigkeit im EWR-Raum. Gefördert werden Universitätslehrgänge, WIFI-
Fachakademien, Werkmeisterschulen, Vorbereitungskurse für die 
Meisterprüfung, die Berufsreifeprüfung oder die Lehrabschlussprüfung mit einem 
Drittel der Kosten, max. € 2.200,-. Berufsbildende Fachkurse (und erkennbarem 
fachlichen Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit) mit einem 
Mindeststundenausmaß von 80 Unterrichtsstunden werden mit einem Viertel 
der Kosten, max. € 2.200,-, unterstützt. 
 
Zuschüsse für Jugendliche für den Besuch von Lehrgängen zur Erreichung der 
Berufsreifeprüfung – Voraussetzung: erfolgreicher Abschluss vor Vollendung des 
25. Lebensjahres. Förderungshöhe: 75 % der Kurskosten, max. € 1.650,- 
 

 Bildungsprämie für Unternehmer: Voraussetzung: Sitz der Firma in Vorarlberg. 
Neben den in der „Bildungsprämie für Arbeitnehmer“ angeführten konkreten 
Ausbildungen (mit Drittelförderung) werden auch unternehmensbezogene 
Fachkurse mit einem Mindeststundenausmaß von 80 Unterrichtsstunden 
gefördert. Förderungshöhe: bis zu ¼ der Kosten, max. € 2.200,-. 
 

 Startkapital: Gefördert werden berufsspezifische Aus- oder Weiterbildungen mit 
mind. 50 Unterrichtseinheiten. Förderungshöhe: 50 % der unmittelbar im 
Zusammenhang mit dem Besuch des Kurses anfallenden Kosten – max. € 
2.200,- jährlich. Zielpersonen: Wiedereinsteiger/innen 
 

 Wohnzuschuss für Lehrlinge: Förderbar sind bis zu 50 % der Unterkunftskosten, 
die auf Grund eines lehrgangsmäßigen Berufsschulbesuchs entstehen oder für 
einen Zweitwohnsitz, der aus Gründen der weiten Entfernung, der Art des 
Dienstverhältnisses oder der Verkehrsverhältnisse notwendig ist. 

 

 
Begünstigte 

Einzelpersonen mit 
Hauptwohnsitz in Vorarlberg, 
sowie Unternehmer/innen mit 
Firmensitz in Vorarlberg 

 
Infos 

WIFI Vorarlberg 
Tel. 05572/3894-425 
 
sowie  
 www.bildungszuschuss.at  
 Hotline  050/258-4200 
Klaudia Häusle sowie 
Marlies Fritsch 
 

 
 

 

 

http://www.bildungszuschuss.at/


  

 
Begabtenförderung - Aktion 2008   
 

 Geförderte Weiterbildungsmaßnahmen:  
Bei Lehrlingen: Fremdsprachenkurs im Inland/Ausland bzw. fachspezifischer 
Weiterbildungskurs im Inland  
Bei Lehrabsolvent/innen: Kurse für Selbstständigwerden: z.B. Vorbereitungskurs 
auf Meister- und Befähigungsprüfung inkl. Modul „Unternehmerprüfung“, 
Befähigungsprüfung, Ausbilderprüfung; Kurse für Höherqualifizierungen: WIFI-
Fachakademien, Werkmeisterschulen, Vorbereitungskurse auf die 
Berufsreifeprüfung  
 

 Voraussetzungen:  
Gute Leistungen 
Jünger als 35 Jahre 
 

 

Begünstigte 

Lehrlinge und 
Lehrabsolvent/innen  
 
 
Infos 

Wirtschaftskammer 
Vorarlberg 
Bernd Herb 
Tel. 05522/305-265 
 
 

€ 200,- WIFI-Bonus zu den Berufsreifeprüfungen  
 
Wer alle für die Berufsreifeprüfung nötigen Vorbereitungskurse im WIFI besucht, 
erhält für den letzten Vorbereitungskurs einen WIFI-Bonus in Höhe von € 200,-. 

  
Infos 

WIFI Vorarlberg 
Renate Hellbock 
Tel. 05572/3894-531 
 

Karrierekredit  
 
Service-Einrichtung des WIFI Vorarlberg in Zusammenarbeit mit der 
Raiffeisenbank! 
 

 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Raiffeisenbank und WIFI macht´s möglich: ab 
sofort gibt es für Ihre private finanzielle Weiterbildung im WIFI einen zins- und 
spesenlosen Karrierekredit. 

  

Begünstigte 
Arbeitnehmer/innen 
 
Infos 
WIFI Vorarlberg 
Tel. 05572/3894-425  

 

Qualifizierungsförderung für Beschäftigte (QfB)  
  

Mit der QfB unterstützt das AMS Vorarlberg Betriebe bei der Weiterbildung von 
Mitarbeiter/innen. Ziel dieser Förderung ist die Sicherung der Beschäftigung von 
Arbeitnehmer/innen durch Qualifizierung sowie die Schaffung eines Anreizes für 
Arbeitgeber zur Steigerung ihrer Weiterbildungsaktivitäten. 
 
Förderbarer Personenkreis: 

 Arbeitnehmer/innen ab 45 Jahre 
 Frauen mit niedriger Qualifikation (höchstens Lehrausbildung oder 

mittlere Schule) 
 Wiedereinsteiger/innen 
 Arbeitnehmer/innen unter 45 im Rahmen von Productive-Ageing-

Konzepten in Qualifizierungsverbünden 
 
Die Höhe der Förderung beträgt bis zu zwei Drittel der Kursgebühren. Grundlage 
ist die Vorlage eines Bildungsplanes. 

 

Begünstigte 

Unternehmen 
 
 
Infos 

AMS Vorarlberg 
Mag. Reinhard Bauer 
Tel. 05574/691-80601 
 
 

 

 

 

 



  

 

 

 
STEUERLICHE ABSETZBARKEIT VON WEITERBILDUNG 

 

 

 

Qualifizierungsberatung und Qualifizierungsverbund  
 

 Dieses Projekt unterstützt Vorarlberger Betriebe beim Aufbau von 
Qualifizierungsverbünden 

 Unterstützung erfolgt dabei beim Aufbau eines Netzwerkmanagements, in das 
jede/r beteiligte Arbeitgeber/in eine/n Vertreter entsendet 

 Weitere Unterstützungen: Erstellen eines Qualifizierungsprogramms 
 Beratungskosten werden zur Gänze vom AMS und dem ESF übernommen 

 

 

Begünstigte 

Klein- und Mittelbetriebe 
 
Infos 

ÖSB Consulting 
Mag. Johanna Soraperra-
Waidacher 
Tel. 0699 1656 3239 

Ausbildungsverbund Vorarlberg  
 

 Durch den Ausbildungsverbund Vorarlberg können im Rahmen verpflichtender 
oder freiwilliger Ausbildungsverbünde Qualifizierungsmaßnahmen in 
Partnerbetrieben/Lehrwerkstätten oder Bildungseinrichtungen gefördert 
werden 

 Ziel: Hochwertige Lehrlingsausbildung 
 Verpflichtende Ausbildungs- und Kursmaßnahmen  Teile eines 
Berufsbildes, die dem Lehrling auf Grund einer Auflage im 
Feststellungsbescheid in einem Partnerbetrieb oder einer Bildungseinrichtung 
zu vermitteln sind 

 Freiwillige Ausbildungs- und Kursmaßnahmen  Vertiefung von 
Berufsbildinhalten oder Vermittlung zusätzlicher Qualifikationen mit engem 
Bezug zum Berufsbild 

 Der Ausbildungsverbund Vorarlberg ist eine gemeinsame Initiative von Land, 
Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer 

  

Begünstigte 

Ausbildungsbetriebe 

 
Infos 

Mag. Erika Fussenegger 
Tel. 05522/305-315  
Peter Sandholzer 
Tel. 05522/305-316 
 
sowie  
www.ausbildungsverbund-
vorarlberg.at 
 

Aufwändungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen  
 

§ 16 EStG: Berufsqualifizierende Kurse, Seminare und Lehrgänge können unter 
bestimmten Voraussetzungen im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung (= 
Einzelpersonen) oder der Steuererklärung (= Unternehmen) abgesetzt werden. 

  
Infos 
Finanzlandesdirektion  
Tel. 05522/3441-0  

 

Bildungsfreibetrag/-prämie für Unternehmen  
 

 § 4 EStG: Förderung der Aus- und Fortbildungsinvestitionen der Betriebe durch 
einen Bildungsfreibetrag von höchstens 20% der Aufwendungen  

 § 108 c: Bildungsprämie in Höhe von 6% für Aufwendungen, die nicht Grundlage 
eines Bildungsfreibetrages sind  

 

  
Infos 
Finanzlandesdirektion  
Tel. 05522/3441-0 sowie die 
regionalen Finanzämter 
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